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Gesamte Rechtsvorschrift für Verbote, Beschränkungen teil- und vollfluorierter 
Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid, Fassung vom 02.06.2021 

Langtitel 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über 
Verbote und Beschränkungen teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von 
Schwefelhexafluorid (HFKW-FKW-SF<sub>6</sub>-V) 
StF: BGBl. II Nr. 447/2002 

Änderung 

BGBl. II Nr. 246/2005 (VfGH) 
BGBl. II Nr. 86/2006 (VfGH) 
BGBl. II Nr. 139/2007 
BGBl. II Nr. 179/2018 
BGBl. II Nr. 234/2021 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund des § 17 Abs. 1 und 2 des Chemikaliengesetzes (ChemG 1996), BGBl. I Nr. 53/1997, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2001 wird vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit verordnet: 

Text 

I. Abschnitt 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Diese Verordnung regelt das Inverkehrbringen und die Verwendung teilfluorierter 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe (FKW) sowie von 
Schwefelhexafluorid (SF6) und deren Einsatz in Geräten, Anlagen und Produkten. Nicht geregelt werden 
in dieser Verordnung das Inverkehrbringen und die Verwendung der genannten Stoffe als Kälte- und 
Kühlmittel in Anlagen und Geräten, die nicht ortsfeste Anlagen oder Geräte im Sinne des § 4 Abs. 1 sind. 
Die in diesem Bereich bestehenden nationalen und EU-Rechtsvorschriften, insbesondere die in der 
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 842/2006, ABl. Nr. L 150 vom 20.05.2014 S. 195, und die in der Richtlinie 2006/40/EG über 
Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG des 
Rates enthaltenen Regelungen bleiben von der Verordnung unberührt. 

(2) „Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe“ oder „HFKW“ sind die in Anhang I Gruppe 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 aufgeführten Stoffe. 

(3) „Vollfluorierte Kohlenwasserstoffe“ oder „FKW“ sind die in Anhang I Gruppe 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 517/2014 aufgeführten Stoffe. 

§ 2. (1) Im Sinne dieser Verordnung sind unter teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW), 
vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) sowohl die Reinstoffe als 
auch Gemische, die diese Stoffe enthalten, zu verstehen. 

(2) Unter die Verbote und Beschränkungen dieser Verordnung fallen teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW), vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) 
insofern nicht, als sie unter Berücksichtigung der hiefür erforderlichen Mengen für Forschungs-, 
Entwicklungs- und Analysezwecke verwendet werden. 
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II. Abschnitt 

Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) und 
Schwefelhexafluorid (SF6) 

§ 3. Die Verwendung und das Inverkehrbringen (§ 2 Z 4 ChemG 1996) von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW), vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) und Schwefelhexafluorid 
(SF6) sowie von solche Stoffe enthaltenden Produkten, Geräten und Anlagen ist zulässig, soweit in den 
§§ 7 und 8 in bestimmten Teilanwendungsbereichen die Zulässigkeit nicht an die Einhaltung bestimmter 
Voraussetzungen gebunden ist. 

Meldepflicht 

§ 6. Unternehmen, die ortsfeste Kälte- und Klimaanlagen und -geräte sowie Wärmepumpen 
herstellen, instand halten und warten, haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 
31. März des Folgejahres unter Angabe des Unternehmens und des Standortes die zuordenbare Art und 
Menge an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) oder vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) 
schriftlich zu melden, wieviel von diesen 

 1. in Neuanlagen erstmalig eingefüllt, 

 2. in bestehende Anlagen nachgefüllt sowie 

 3. der Entsorgung zugeführt wurden. 

B. Herstellung von Schaumstoffen 

§ 7. (1) Vorbehaltlich des Abs. 2 ist die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(HFKW) oder vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) zur Herstellung von Schaumstoffen (darunter 
fällt auch die Ausschäumung von Geräten und Einrichtungen) verboten. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Einkomponentenschäume gemäß Art. 2 Abs. 25 der Verordnung (EU) 
Nr. 517/2014 und Ortschäume (Polyurethanschäume, die „vor Ort“ aus einer Polyol- und einer Isocyanat-
Komponente hergestellt werden). 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 

(4) Von den Verwendungsbeschränkungen des Abs. 1 und 2 kann der Landeshauptmann auf Antrag 
eines Herstellers von Schaumstoffen eine längstens bis zum 31. Dezember 2022 befristete Ausnahme 
genehmigen. Dies ist nur für solche speziellen Anwendungen möglich, bei denen nachgewiesen wird, 
dass nach dem Stand der Technik keine Substitute für den Einsatz von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Schäumungsmittel oder keine anderen Verfahren verfügbar sind und 
deshalb nur HFKW-geschäumte Schaumstoffe verwendet werden können. Für die genehmigten Zwecke 
dürfen die hiefür erforderlichen Mengen von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) von einem 
dem Landeshauptmann vom Antragsteller bekannt zu gebenden Unternehmen hergestellt, in Verkehr 
gebracht oder bezogen werden. 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 

Schaumstoffe 

§ 8. (1) Das Inverkehrbringen von Schaumstoffen, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) 
oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) enthalten, sowie deren Bezug aus einem EWR-
Vertragsstaat ist ab dem jeweiligen Datum der Verwendungsbeschränkung (§ 7) verboten. Das 
Inverkehrbringen von schaumstoffhaltigen Produkten oder Einrichtungen, die teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), deren Verwendung auf 
Grund des § 7 eingeschränkt ist, enthalten und bei denen im Zuge der Herstellung der Produkte und 
Einrichtungen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) 
zur Schäumung verwendet wurden, sowie deren Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat sind ab dem Datum 
verboten, an dem die Verwendungsbeschränkung in Kraft tritt. Solche Schaumstoffe, die nachweislich 
vor dem Datum der Verwendungsbeschränkung in Österreich hergestellt, aus einem EWR-Vertragsstaat 
bezogen oder eingeführt wurden, dürfen noch bis zu sechs Monate nach dem In-Kraft-Treten des jeweils 
festgelegten Verwendungsverbotes abgegeben werden. 

(2) Von den Beschränkungen des Inverkehrbringens des Abs. 1 kann der Landeshauptmann auf 
Antrag eines Importeurs oder eines Verwenders von Schaumstoffen oder schaumstoffhaltigen Produkten 
oder schaumstoffhaltigen Einrichtungen eine längstens bis zum 31. Dezember 2022 befristete Ausnahme 
genehmigen. Dies ist nur für solche speziellen Anwendungen möglich, bei denen nachgewiesen wird, 
dass nach dem Stand der Technik keine Substitute für den Einsatz von teilfluorierten 
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Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Schäumungsmittel oder keine anderen Verfahren verfügbar sind und 
deshalb nur HFKWgeschäumte Schaumstoffe verwendet werden können. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 

Meldepflicht 

§ 9. (1) Die Hersteller von Schaumstoffen, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthalten, 
haben beginnend ab 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge 
(Gewicht) der eingesetzten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) schriftlich zu melden. Die 
Bezieher aus dem EWR-Raum und die Importeure von solchen Schaumstoffen haben beginnend ab dem 
1. Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für 
jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge solcher Schaumstoffe 
schriftlich zu melden. 

(2) Die Hersteller von schaumstoffhaltigen Produkten oder Einrichtungen, die teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), deren Verwendung auf 
Grund des § 7 eingeschränkt ist, enthalten und bei denen im Zuge der Herstellung der Produkte und 
Einrichtungen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) 
zur Schäumung verwendet wurden, haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 
31. März des Folgejahres die Art und Menge (Gewicht) der eingesetzten teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) schriftlich zu melden. 

C. Aerosole 

§ 10. (Anm.: Abs. 1 bis 6 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 

(7) Die Hersteller, die Bezieher aus dem EWR-Raum und die Importeure von Aerosolen, die 
teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthalten, haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr 
spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge solcher Aerosole schriftlich zu melden. 

D. Lösungsmittel 

§ 11. (Anm.: Abs. 1 bis 3 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 

(4) Die Verwender von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Lösungsmittel haben 
beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge 
der eingesetzten Lösungsmittel sowie die Menge der emittierten Lösungsmittel schriftlich zu melden. 

Berichterstattungssystem für Löschmittel 

§ 13. (1) Die Betreiber von Brandschutzsystemen haben bis zum 31. März 2008 das in ihren Anlagen 
zum Zeitpunkt der Meldung in Verwendung befindliche Löschmittel an teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) und vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) unter Angabe der Art und 
Füllmenge auf der Grundlage der Aufzeichnungen gemäß Artikel 3 Abs. 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 842/2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft schriftlich zu melden. Bis zum 31. März jedes folgenden 
Jahres sind sodann für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr unter Angabe der im Brandschutzsystem 
verwendeten Art und Füllmenge jeweils die Mengen an neu eingefüllten und in aggregierter Form die 
Mengen der nachgefüllten sowie bei Wartung und Instandhaltung für eine Entsorgung rückgewonnenen 
teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) und vollfluorierten Kohlenwasserstoffe (FKW) dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft schriftlich zu melden. 

V. Abschnitt 

A. Elektronikindustrie 

§ 14. (Anm.: Abs. 1 und 2 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 

(3) Die Hersteller oder Importeure von Elektronikbauteilen haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr 
spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge (Gewicht) der eingesetzten und 
emittierten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) und vollfluorierten Kohlenwasserstoffe (FKW) 
sowie von Schwefelhexafluorid (SF6) schriftlich zu melden. 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 
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B. Elektrizitätsbereich 

§ 15. (Anm.: Abs. 1 bis 3 aufgehoben durch Z 1, BGBl. II Nr. 234/2021) 

(4) Die Hersteller, Importeure und Betreiber von elektrotechnischen Systemen und Geräten haben 
erstmals bis zum 31. März 2003 das mit Stichtag 1. Jänner 2003 in ihren Anlagen befindliche 
Schwefelhexafluorid (SF6) unter Angabe des Gerätetyps schriftlich dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu melden. Bis zum 31. März des Folgejahres sind für das 
vorangegangene Kalenderjahr jeweils die Mengen an nachgefüllten, neu eingefüllten und entsorgten 
Mengen an Schwefelhexafluorid (SF6) dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft schriftlich zu melden. Der Meldepflicht wird auch entsprochen, wenn diese Meldung 
bis zum obgenannten Zeitpunkt im Wege der jeweiligen Interessensvertretung (zB Fachverband der 
Elektro- und Elektronikindustrie, Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreich) übermittelt wird. 

VI. Abschnitt 

Informationsverfahren gemäß der Richtlinie 98/34/EG 

§ 18. Diese Verordnung ist unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG, mit der das 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften nach der Richtlinie 
83/189/EWG, ABl. EG Nr. L 109 vom 26. April 1983, in der Fassung der Richtlinien 88/182/EWG und 
94/10/EWG kodifiziert wird, der Europäischen Kommission notifiziert worden (Notifikationsnummer 
2002/37/A). 

In-Kraft-Treten 

§ 19. (1) § 2 a, § 7 Abs. 4 zweiter Satz, § 8 Abs. 2 erster Satz, § 8 Abs. 2 zweiter Satz, § 10 Abs. 4 
dritter und vierter Satz, § 10 Abs. 6 dritter Satz, § 12, § 13, die neue geänderte Überschrift vor § 17, die 
Neubezeichnung der Absätze 1 und 2 des § 17, § 17 Abs. 2, sowie § 19 in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 139/2007 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 1 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 4 Abs. 1 und 2, sowie die Neubezeichnung der Absätze 8 
und 9 des § 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 139/2007 treten am 1. Jänner 2008 in Kraft. 

(3) § 1, § 2 Abs. 1, § 3, § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Abs. 6 und 7, § 5, § 7 Abs. 1, 3 und 4, § 8 Abs. 1 
und 2, § 10 Abs. 3 bis 6, § 11 Abs. 3, § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 3, § 16 Abs. 2 und 3 sowie § 17 
Abs. 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 179/2018 treten mit dem auf die Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

(4) § 3, § 6, § 7 Abs. 1, 2 und 4, § 8 Abs. 2, § 13 Abs. 1 erster Satz und § 15 Abs. 4 erster Satz in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 234/2021 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. Gleichzeitig treten § 2a, § 4, § 5 samt Überschrift, § 7 Abs. 3 und 5, § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 1 bis 6, 
§ 11 Abs. 1 bis 3, § 12 samt Überschrift, § 14 Abs. 1, 2 und 4, § 15 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 16 und 17 
samt Überschriften außer Kraft. 

(5) Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. 
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